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Kreis Lippe 
 
194 Öffentliche Zustellung einer Aufhebung und 

Rückforderung 
 
An Herrn Ilhami Sevim und Frau Dilara Sevim  sind  am 
26.04.2013 unter dem Aktenzeichen 6.240.2.20.04.0102.3 
eine Aufhebungs- und Rückforderungsbescheide erlassen 
worden. 
 
Die Aufhebungs- und Rückforderungsbescheide konnten 
nicht zugestellt werden, da die Betroffenen unbekannt ver-
zogen sind. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07.März 2006 wird daher die Verfügung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt.  Sie gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wo-
chen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Klage-
frist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich nicht 
möglich sind. 
 
Die Betroffenen können die Aufhebungs- und Rückforde-
rungsbescheide beim Jobcenter Lippe, Standort Blomberg, 
Wirtschaftliche Hilfen, Lehmbrink 13 in 32825 Blomberg, 
Zimmer 47 während der üblichen Dienstzeiten in Empfang 
nehmen. 
 
Blomberg, den 26.04.2013 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Kucza 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
195 20. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren 

Landschaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die 20. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 
 

Mittwoch, den 22.05.2013, um 15.30 Uhr 
 
im Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, 
 

Sitzungszimmer Kaunas, Raum 404 (Ebene 4) 
 
statt. 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 32756 Detmold, Felix-
Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
Detmold, 26.04.2013 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Hans-Dieter Wiesemann 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
196 129. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 

Darstellung von Flächen für die Windenergie-
nutzung – „Konzentrationszonen für Wind-
energieanlagen“ im gesamten Stadtgebiet 

 
- Änderungsbeschluss 
 
Beschlüsse des Planungs– und Stadtentwicklungsaus-
schusses vom 16.04.2013 
 
1. Änderungsbeschluss 
Die Durchführung der 129. Änderung des Flächennut-
zungsplanes zur Darstellung von Flächen für die Wind-
energienutzung – „Konzentrationszonen für Windenergie-
anlagen“ im gesamten Stadtgebiet, wir gemäß 
§ 2 Abs.1 (BauGB) in Verbindung mit § 1 Abs. 8 Bauge-
setzbuch (BauGB) beschlossen. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
wird eine Umweltprüfung durchgeführt. 
Der Geltungsbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan hervor und umfasst das ge-
samte Stadtgebiet.   
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
graphisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 23.04.2013 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
197 Die Änderung und Neufassung der Satzung 

des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die Änderung und Neufassung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 25.03.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Bad Salzuflen, den  
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft 
Im Auftrag 
 
 
Glöckner 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



320 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 321 
 

 

 

Stadt Barntrup 
 
198 Hinweis auf die Änderung und Neufassung der 

Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
vom 30.11.2012 

 
Die Änderung und Neufassung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 25.03.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Barntrup, den 23.04.2013 
 
Stadt Barntrup  
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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Stadt Blomberg 
 
199 Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadt-

forst Blomberg zum 30.09.2012 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 21.03.2013 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht zum 30.09.2012 festge-
stellt und über die Behandlung des Ergebnisses wie folgt 
beschlossen: 
 
Der Jahresüberschuss beträgt 128.508,12 €. An die Stadt 
Blomberg wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 
30.677,51 € abgeführt. Der verbleibende Jahresgewinn in 
Höhe von 97.830,61 € wird der allgemeinen Rücklage zu-
geführt.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
13.05.2013 bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses in der Kämmerei der Stadt Blomberg, Am Mar-
tiniturm 1, 32825 Blomberg während der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Stadtforst Blomberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 30.09.2012 
hat sie sich des Wirtschaftsprüfers Dipl.-Kfm. Ulrich Hen-
schke, Bielefeld, bedient. 
 
Dieser hat mit Datum vom 08.01.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
„Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebes Stadtforst Blomberg für das Geschäftsjahr 
vom 01.10.2011 – 30.09.2012 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen sowie ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter der Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung 
bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs.  
 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht des Wirtschaftsprü-
fers Dipl.-Kfm. Ulrich Henschke ausgewertet und eine Ana-
lyse an Hand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich  übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 16.04.2013 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung – Beratung – Revision 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
 
Blomberg, den 22.04.2013 
 
 
Stadtforst Blomberg 
Stodieck 
Kaufm. Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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200 Öffentliche Bekanntmachung des Gesamtab-

schlusses der Stadt Blomberg zum 31.12.2010 
und Entlastung des Bürgermeisters 

 
Aufgrund des § 116 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 96 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat 
der Stadt Blomberg am 21.03.2013 den vom Rechnungs-
prüfungsausschuss geprüften Gesamtabschluss zum 
31.12.2010 durch Beschluss festgestellt und dem Bürger-
meister uneingeschränkt Entlastung erteilt.  
 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 ist gemäß 
§ 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 
08.04.2013 angezeigt worden.  
 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die Ergebnisrechnung sowie die Bi-
lanz sind als Anlage beigefügt. 
 
Der Gesamtabschluss zum 31.12.2010 liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 13.05.2013 bis zur Feststellung des folgen-
den Gesamtabschlusses während der Dienststunden (mon-
tags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und Diens-
tag von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) 
im Fachbereich 20 – Kämmerei und Finanzen- (Am Martini-
turm 1, 32825 Blomberg) öffentlich aus. 
 
Blomberg, den 22.04.2013 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
(Geise) 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
201 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das 
Haushaltsjahr 2013 vom 24.04.2013 

 
1. Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das Haus-
haltsjahr 2013 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW  S. 666) in der zurzeit geltenden 
Fassung  hat der Rat der Stadt Blomberg mit Beschluss 
vom 21.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 31.786.574 Euro 
dem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 40.704.276 Euro 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 30.068.671 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit auf 38.609.707 Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit auf 2.070.200 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit auf 1.608.550 Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstä-
tigkeit auf 0 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstä-
tigkeit auf 96.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf  
 1.544.721 Euro 
und 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf  
 7.372.981 Euro  
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 
 15.000.000 Euro 
festgesetzt.  
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 209 v. H. 

 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 

auf 413 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer auf 420 v. H. 
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§ 7 

 
Entfällt 

 
§ 8 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2  GO NW erheblich, 
wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000,00 Euro betragen. 
Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage be-
ruhende Mehraufwendungen/ -auszahlungen, die aus er-
zielten Mehrerträgen/ -einzahlungen resultieren sowie für 
Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen  sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 15.000,00 Euro überschreiten.  
 
Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Rates. 
 

§ 9 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und 
Aufwendungen innerhalb der einzelnen Fachbereiche ge-
mäß § 21 Abs. 1 GemHVO mit Ausnahme 
 

• der Personal- und Versorgungsaufwendungen, 
• der Abrechnungskonten mit dem Eigenbetrieb 

Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwal-
tung sowie dem Produkt Baubetriebshof, 

• der bilanziellen Abschreibungen und der inneren 
Verrechnungen 

 
jeweils zu einem Budget verbunden. In dem Budget sind 
die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen 
für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt entspre-
chend für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitio-
nen. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Blomberg mit 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. Die Haushaltssatzung mit Anlagen ist 
gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schrei-
ben vom 08.04.2013 angezeigt worden. Das Anzeigever-
fahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom  
22.04.2013 abgeschlossen. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist vom Land-
rat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold 
mit Verfügung vom 22.04.2013 erteilt worden.  
 
Der Haushaltsplan mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme ab 
dem 13.05.2013 während der Dienststunden (montags – 
freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und Dienstag von 
14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr) im 
Fachbereich 20 - Kämmerei und Finanzen (Am Martiniturm 
1, 32825 Blomberg) öffentlich aus und wird dort bis zum 
Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2013 zur Ein-
sichtnahme verfügbar gehalten.  
 
 

 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel  ist gegenüber 
der Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 24.04.2013 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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202 Satzung über die Erhebung von Beiträgen 

nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen 
in der Stadt Blomberg vom 21.03.2013 

 
Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 
21.03.2013 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.09.2012 
(GV.NRW. S. 436) und des § 8 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV NW 1969 S. 712/SGV NW 610), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. 
2011 S. 683) folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Erhebung des Beitrages 
 
Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erweite-
rung und Verbesserung von Anlagen im Bereich von öffent-
lichen Straßen, Wegen und Plätzen und als Gegenleistung 
für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme den Ei-
gentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen 
Grundstücke erwachsenden wirtschaftlichen Vorteile erhebt 
die Stadt/Gemeinde Beiträge nach Maßgabe dieser Sat-
zung.  
 
Das Gleiche gilt für die aufgrund öffentlich-rechtlicher Ent-
schließung der Gemeinde bereitgestellten Straßen, Wege 
und Plätze (insbesondere Wirtschaftswege). 
 

§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 
 

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für 
 

1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) 
und die Freilegung der für die Herstellung, Erwei-
terung und Verbesserung der Anlagen benötigten 
Grundflächen, 

2. den Wert der von der Stadt/Gemeinde aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeitpunkt 
des Beginns der Maßnahme, 

3. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung 
der Fahrbahn mit Unterbau, Tragschichten und 
Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Ver-
tiefungen, 

4. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung 
von 
 

a) Radwegen, 
b) Gehwegen, 
c) gemeinsame Geh- und Radwege 
d) Beleuchtungseinrichtungen, 
e) Entwässerungseinrichtungen, 
f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
g) Parkflächen, 
h) unselbständige Grünanlagen, 
i) Mischflächen. 

 
(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bun-

des-, Landes- und Kreisstraßen sind nur insoweit 
beitragsfähig, als sie breiter sind als die anschlie-
ßenden freien Strecken. 

 
 
 
 
 
 

 
(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 

 
1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung 

der Straßen, Wege und Plätze. 
2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die 

für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen be-
stimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner für 
Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den 
dazugehörenden Rampen. 
 

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 
Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen 
Aufwendungen ermittelt. 
 
§ 4 Anteil der Stadt/Gemeinde und der Beitragspflichti-

gen am Aufwand 
 

(1) Die Stadt/Gemeinde trägt den Teil des Aufwan-
des, der 
 

a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die 
Allgemeinheit entfällt. 

b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 5 ff. auf 
ihre eigenen Grundstücke entfällt. 

 
Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichti-
gen zu tragen. 
 

(2) Überschreiten Anlagen die nach Abs. 3 anrechen-
baren Breiten, so trägt die Stadt/Gemeinde den 
durch die Überschreitung verursachten Mehrauf-
wand allein. Bei den Bundes-, Landes- und Kreis-
straßen beziehen sich die anrechenbaren Breiten 
der Fahrbahnen auf die Breite, die über die bei-
tragsfreie Fahrbahnbreite nach § 2 Abs. 2 hinaus-
geht. 

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand 
nach Abs. 1 Satz 2 und die anrechenbaren Brei-
ten der Anlagen werden wie folgt festgesetzt: 
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Wenn bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen fehlen, 
erhöht sich die anrechenbare Breite der Fahrbahn um die 
anrechenbare Breite des oder der fehlenden Parkstreifen, 
höchstens jedoch um je 2,50 m, falls und soweit auf der 
Straße eine Parkmöglichkeit geboten wird. 
 

(4) Die in Abs. 3 Ziffern 1 bis 4 genannten Breiten 
sind Durchschnittsbreiten. 
 

(5) Für Fußgängergeschäftsstraßen, verkehrsberuhig-
te Bereiche, sonstige Fußgängerstraßen und 
Wirtschaftswege werden die anrechenbaren Brei-
ten und Anteile der Beitragspflichtigen am Auf-
wand für die anrechenbaren Breiten im Einzelfall 
durch Satzung festgesetzt. 
 

(6) Im Sinne der Absätze 3 und 5 gelten als  
 

1. Anliegerstraßen: 
Straßen, die überwiegend der Erschließung der 
angrenzenden oder der durch private Zuwegung 
mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen, 

2. Haupterschließungsstraßen: 
Straßen, die der Erschließung von Grundstücken 
und gleichzeitig dem Verkehr innerhalb von Bau-
gebieten oder innerhalb von im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht 
Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind, 

3. Hauptverkehrsstraßen: 
Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen 
Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsver-
kehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen mit Ausnahme der Strecken, die au-
ßerhalb von Baugebieten und von im Zusammen-
hang bebauten Ortsteilen liegen, 

4. Hauptgeschäftsstraßen: 
Straßen, in denen die Frontlänge der Grundstücke 
mit Ladengeschäften oder Gaststätten im Erdge-
schoss überwiegt, soweit es sich nicht um Haupt-
verkehrsstraßen handelt,  

5. Fußgängergeschäftsstraßen: 
Hauptgeschäftsstraßen, die in ihrer gesamten 
Breite dem Fußgängerverkehr gewidmet sind, 
auch wenn eine zeitlich begrenzte Nutzung für 
den Anlieferverkehr möglich ist, 

6. verkehrsberuhigte Bereiche: 
Als Mischfläche gestaltete Straßen nach 
§ 42 Abs. 4 a) StVO, 

7. sonstige Fußgängerstraßen: 
Anliegerstraßen und Wohnwege, die in ihrer ge-
samten Breite dem Fußgängerverkehr dienen, 
auch wenn eine Nutzung für den Anliegerverkehr 
mit Kraftfahrzeugen möglich ist. 

 
(7) Die vorstehenden Bestimmungen (Absätze 3 - 6) 

gelten für öffentliche Plätze und einseitig anbau-
bare Straßen und Wege entsprechend. Dabei sind 
die anrechenbaren Breiten für Radwege, Park-
streifen, Grünanlagen und Gehwege nach Absatz 
3 nur entlang der bebauten bzw. bebaubaren 
Grundstücke anzusetzen. Die anrechenbare Brei-
te der Fahrbahn nach Absatz 3 ist bei einseitig 
anbaubaren Straßen und Wegen mit 2/3 zu be-
rücksichtigen. 

 
 
 
 

 
(8) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Ab-

schnitten mit einer Seite an ein Kern-, Gewerbe 
oder Industriegebiet und mit der anderen Seite an 
ein sonstiges Baugebiet oder an einen im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil und ergeben sich 
dabei nach Absatz 3 unterschiedliche anrechen-
bare Breiten, so gilt für die gesamte Straße die 
größte Breite. 

 
(9) Für Anlagen oder deren Teilanlagen, bei denen 

die festgesetzten anrechenbaren Breiten oder An-
teile der Beitragspflichtigen offensichtlich nicht zu-
treffen, bestimmt der Rat durch Satzung im Ein-
zelfall die anrechenbaren Breiten und Anteile der 
Beitragspflichtigen. 

 
§ 5 Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 

 
(1) Der nach den §§ 2 - 4 ermittelte Aufwand wird auf 

die erschlossenen Grundstücke nach deren Flä-
chen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nut-
zung der erschlossenen Grundstücke nach Art 
und Maß berücksichtigt. 

 
(2) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. 1 gilt bei 

Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes, die nicht insgesamt dem 
Innenbereich zuzuordnen sind, 

 
a) die Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze 

des Grundstücks mit der Anlage und einer im Ab-
stand von 40 m dazu verlaufenden Linie. Grund-
stücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zur Anlage herstellen, bleiben bei der Be-
stimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt 
 

b) soweit die Grundstücke nicht an die Anlage an-
grenzen, die Fläche zwischen der Grundstücks-
grenze, die der Anlage zugewandt ist und einer im 
Abstand von 10 m dazu verlaufenden Linie. 
 

Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach 
Satz 1 Buchstabe a) oder Buchstabe b), so fällt die Linie 
zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen Nut-
zung. 
 

(3) Bei Eckgrundstücken und Grundstücken zwischen 
mehreren Anlagen, wird der sich nach Maßgabe 
dieser Satzung ergebende Beitrag nur zu 60 v. H. 
erhoben.  
 
Dies gilt nicht für Grundstücke, die ausschließlich 
oder überwiegend gewerblich oder industriell bzw. 
für Geschäfts-, Büro- oder Verwaltungszwecke 
genutzt werden. 
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§ 6 Berücksichtigung des Maßes der Nutzung 

 
(1) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Ma-

ßes der Nutzung wird die Fläche vervielfacht mit 
 

a) 1,00 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollge-
schoss, 

b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschos-
sen, 

c) 1,50 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschos-
sen, 

d) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit vier und fünf Voll-
geschossen, 

e) 2,00 bei einer Bebaubarkeit mit sechs und mehr 
Vollgeschossen, 
 

(2) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der 
Vollgeschosse wie folgt:  
 

Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt aus der höchst-
zulässigen Zahl der Vollgeschosse. 
 
Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei 
Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden. 
 
Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl 
der Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 
2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet werden. 
 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der 
Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so ist diese 
zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zuläs-
sige Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäude-
höhe überschritten werden. 
 

(3) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsberei-
ches eines Bebauungsplanes oder für Grundstü-
cke, für die ein Bebauungsplan die Zahl der Voll-
geschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäu-
dehöhe nicht festsetzt, sowie für Grundstücke, auf 
denen eine Bebauung nicht zulässig ist, ergibt 
sich die Zahl der Vollgeschosse: 
 

a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl 
der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Ist 
die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonder-
heit des Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl 
der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes ge-
teilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen 
auf- oder abgerundet werden. 

b) Bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken 
aus der Zahl der auf den Grundstücken der nähe-
ren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-
schosse. 

c) Bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zu-
lässig ist, die aber gewerblich genutzt werden 
können, werden zwei Vollgeschosse zugrunde ge-
legt. 

d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder 
Stellplätze zulässig oder vorhanden sind, wird ein 
Vollgeschoss zugrunde gelegt. 

e)  
 
 
 

 
§ 7 Berücksichtigung der Nutzungsart 

 
Die unterschiedliche Art der Nutzung wird wie folgt berück-
sichtigt: 
 

(1) Die Grundstücksfläche wird vervielfacht mit 
 

a) 0,2 bei landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
b) 0,1 bei forstwirtschaftlich genutzten Flächen. 

 
(2) Die nach §§ 5 und 6 festgelegten Faktoren (oder 

Verteilungseinheiten) werden 
 

a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in durch Bebau-
ungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und In-
dustriegebieten sowie Sondergebieten mit der 
Nutzungsart: Einkaufszentren und großflächige 
Handelsbetriebe, Messe, Ausstellung und Kon-
gresse, Hafengebiet; 
 

b) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in Gebieten, in 
denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan 
eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) ge-
nannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist; 
 

c) um 0,5 erhöht bei Grundstücken außerhalb der 
unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten 
Gebiete, die gewerblich, industriell oder in ähnli-
cher Weise genutzt werden (z.B. Grundstücke mit 
Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- 
und Schulgebäuden), wenn diese Nutzung nach 
Maßgabe der Geschossflächen überwiegt. Liegt 
eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zu-
sätzlich zur Bebauung vor, gilt die tatsächlich so 
genutzte Fläche als Geschossfläche. 
 

d) um 0,5 ermäßigt bei Grundstücken, die in einer 
der baulichen oder gewerblichen Nutzung ver-
gleichbaren Weise genutzt werden können (z.B. 
Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Sportanlagen, 
Campingplätze, Freibäder, Dauerkleingärten oder 
private Grünanlagen), 

 
§ 8 Abschnitte von Anlagen 

 
(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Anla-

ge kann der Aufwand selbständig ermittelt und er-
hoben werden.  

(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme 
auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich nach 
§ 4 Abs. 2 unterschiedliche anrechenbare Breiten 
oder unterschiedliche Anteile der Beitragspflichti-
gen ergeben, so sind die Straßenabschnitte ge-
sondert abzurechnen. 

 
§ 9 Kostenspaltung 

 
Der Beitrag kann selbständig und ohne Einhaltung der Rei-
henfolge erhoben werden für 

a. Grunderwerb, 
b. Freilegung, 
c. Fahrbahn, 
d. Radweg, 
e. Gehweg, 
f. Parkflächen, 
g. Beleuchtung, 
h. Oberflächenentwässerung, 
i. unselbständige Grünanlagen. 
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§ 10 Vorausleistungen und Ablösung 

 
(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme be-

gonnen worden ist, kann die Stadt/Gemeinde Vo-
rausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Beitrags erheben. 

(2) Der Straßenbaubeitrag kann abgelöst werden. Der 
Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu 
ermittelnden Straßenbaubeitrages. 

 
§ 11 Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der 

 
a) endgültigen Herstellung der Anlage 
b) endgültigen Herstellung des Abschnittes gemäß § 

8 
c) Beendigung der Teilmaßnahme gemäß § 9. 

 
(2) Ist die Maßnahme mit Grunderwerb verbunden, so 

ist auch Merkmal der endgültigen Herstellung, 
dass die Grundstücke in das Eigentum der 
Stadt/Gemeinde übergegangen sind. 
 

§ 12 Beitragspflichtige 
 

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 
des Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer eines 
Grundstückes sind Gesamtschuldner. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erb-
bauberechtigte. 
 

§ 13 Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig. 
 

§ 14 Entscheidung durch den Bürgermeister 
 
Die Entscheidung über die Abrechnung eines bestimmten 
Abschnittes einer Anlage sowie über die Durchführung der 
Kostenspaltung wird dem Bürgermeister übertragen. 
 

§ 15 In-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.06.2013 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen in der Stadt Blomberg vom 17. Ja-
nuar 1989 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung  
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) für straßenbauliche 
Maßnahmen der Stadt Blomberg -
Straßenbaubeitragssatzung- wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,  
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,  
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder  
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 

Blomberg, den 21.03.2013 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Geise 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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Stadt Detmold 
 
203 Hinweis auf die Veröffentlichung zur Änderung 

und Neufassung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 

 
Die Änderung und Neufassung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 25.03.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Detmold, den 25.04.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 7 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Bergmann 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
204 Offenlegung des Entwurfs des Bebauungspla-

nes; 03-01 „Im Dorfe", 2. (beschleunigte) Ände-
rung; Ortsteil: Klüt 
Änderungsgebiet: nördlich der Mittelstraße 
und südlich des Klüter Baches, im Bereich der 
Straße Am Klüter Bach 

 
Es wird hiermit gem § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 
bekannt gemacht, dass der Ausschuss für 
Stadtentwicklung der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 
27.02.2013 gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen die Aufstellung des o. g. 
Bebauungsplanes mit folgendem Wortlaut beschlossen hat 
(Aufstellungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 

I. gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 03-01 „Im Dorfe“, 2. (beschleunigte) 
Änderung 
Ortsteil: Klüt 
Änderungsgebiet: nördlich der Mittelstraße und südlich 
des Klüter Baches, im Bereich der Straße Am Klüter 
Bach 

 
II. das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
und ohne frühzeitige Unterrichtung und Erörterung nach 
§ 3 (1) i. V. mit § 4 (1) BauGB anzuwenden 

 
III. den o. g. Bebauungsplan ohne weiteren 

Entwurfsbeschluss offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 
 
 

 
21.05.2013 bis einschließlich 21.06.2013 

 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 121, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.detmold.de, 
Rubrik „Planen - Bauen“, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzu-
geben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Im vorliegenden beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13a BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 27.02.2013 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes  03-01 „Im Dorfe“,  

2. (beschleunigte) Änderung 
Ortsteil: Klüt 
Änderungsgebiet: nördlich der Mittelstraße und 

südlich des Klüter Baches, im 
Bereich der Straße Am Klüter Bach 

 
und diesen ohne weiteren Entwurfsbeschluss offen zu le-
gen wird hiermit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 25.04.2013 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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205 2. Satzung zur Änderung der „Satzung zur Ab-

änderung der Fristen bei der Dichtheitsprü-
fung von privaten Abwasserleitungen gemäß 
§ 61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW in dem Bereich 
03 der Stadt Detmold vom 16.12.2010“ vom 
26.04.2013 

 
Aufgrund der §§ 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom vom 23. Oktober 2012 

(GV. NRW. S. 474), der §§ 60, 61 des Wasserhaushalts-
gesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585ff.), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. April 2013 
(BGBl. I S. 734) und des § 53 Abs. 1e des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 
(GV NRW, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 05. März 2013 (GV. NRW S. 133ff.) hat der Rat 
der Stadt Detmold 
 
in seiner Sitzung am 25.04.2013 
 
folgende Satzung beschlossen 
 

§ 1 
 
In die in § 2 Abs. 1 der Satzung enthaltene Aufstellung wird 
in Zeile 2 Bauabschnitt 2 Lagesche Str. hinter Hausnum-
mer 64 die Zahl „64a“ hinzugefügt. 
 

§ 2 
 
Die in der Tabelle des § 3 Abs. 1 aufgeführten Daten wer-
den wie folgt geändert 
 
Bauabschnitt Frist 
2 31.12.2015 
3 und 5 31.12.2016 
4 31.12.2017 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung vom 26.04.2013 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 26.04.2013 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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206 10. Satzung zur Änderung der „Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Detmold vom 28.11.2003“ vom 
26.04.2013 

 
Aufgrund der §§ 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 
(GV. NRW. S. 474), der §§ 60, 61 des Wasserhaushalts-
gesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585ff.), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. April 2013 
(BGBl. I S. 734) und der §§ 53c, 65 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 
(GV NRW, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ge-
setzes vom 05. März 2013 (GV. NRW S. 133ff.) hat der Rat 
der Stadt Detmold 
 
in seiner Sitzung am 25.04.2013 
 
folgende Satzung beschlossen 
 

§ 1 
 
§ 4 Abs 5 der Beitrags- und Gebührensatzung erhält fol-
gende Fassung:  
 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden 
die auf dem Grundstück anderweitig verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwund-
mengen) abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentli-
chen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis der Wasser-
schwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Ge-
bührenpflichtige ist grundsätzlich verpflichtet, den Nach-
weis durch eine auf seine Kosten eingebaute, ordnungs-
gemäß funktionierende und geeignete Messeinrichtung zu 
führen: 
 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische 
Geräte, die in regelmäßigen Abständen kalibriert werden 
müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Stadt nachweisen, um die ord-
nungsgemäße Funktion der Abwasser-Messeinrichtung zu 
dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet 
eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
Nr. 2: Wasserzähler 
 
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im 
Einzelfall technisch nicht möglich oder dem Gebühren-
pflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch 
einen auf seine Kosten eingebauten, ordnungsgemäß funk-
tionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss alle 6 Jahre gemäß den §§ 12 bis 14 
i.V.m. dem Anhang B Nr. 6.1 der Bundes- Eichordnung 
durch einen neuen, geeichten Wasserzähler ersetzt wer-
den. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion 
sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt. 
 
 
 
 

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 
 
Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur 
Messung der Wasserschwundmengen technisch nicht 
möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so 
hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüf-
bare Unterlagen zu führen. Aus diesen Unterlagen muss 
sich insbesondere ergeben, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der städtischen Abwasserein-
richtung nicht zugeleitet werden und wie groß diese Was-
sermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen müssen 
geeignet sein, der Stadt eine zuverlässige Schätzung der 
auf dem Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen zu 
ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen unschlüs-
sig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend ge-
machten Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit 
der Gebührenpflichtige durch ein spezielles Gutachtens 
bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis 
erbringen will, hat er die gutachterlichen Ermittlungen vom 
Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf 
vorher mit der Stadt abzustimmen. 
 
Die Kosten für das Gutachten trägt der Gebührenpflichtige. 
 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalender-
jahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 15.1 des 
nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei 
der Stadt geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums 
findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen 
nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 15.1 des nach-
folgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet 
die Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag.  
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag rückwirkend ab 01.01.2012 in 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung vom 26.04.2013 wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

f) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

g) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder  

h) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Detmold, den 26.04.2013 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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Stadt Lage 
 
207 Satzung über die Erhebung von Elternbeiträ-

gen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet 
der Stadt Lage vom 22. April 2013 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV. NRW. Seite 666) in der derzeit gültigen 
Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der derzeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Stadt Lage in seiner Sitzung am 
13.12.2012 folgende 4. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesein-
richtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage beschlossen: 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für die Erhebung von Elternbeiträgen für 
die städtischen Kindertageseinrichtungen, sowie für die 
Tageseinrichtungen der freien Träger in der Stadt Lage. 
 

§ 2 Beitragspflichtiger Personenkreis 
 
(1) Beitragspflichtig sind die Personensorgeberechtigten, in 
der Regel die Eltern, Adoptiveltern oder diesen rechtlich 
gleichgestellten Personen, mit denen das Kind zusammen 
lebt. Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so 
tritt dieser an die Stelle der Eltern. Sind die Eltern getrennt 
lebend, das Kind lebt aber zu gleichen Teilen bei beiden 
Elternteilen, ist nach wie vor das Gesamteinkommen der 
Eltern zur Berechnung des Elternbeitrages zugrunde zu 
legen. 
 
(2) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflege-
eltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Einkommenssteuer-
gesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Perso-
nen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. 
 
(3) Beitragsschuldner sind die Personen im Sinne von Ab-
satz 1 und 2. Mehrere Beitragspflichtige haften als Ge-
samtschuldner. 
 

§ 3 Beitragszeitraum 
 
(1) Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr (01.08. – 
31.07.), dieses entspricht dem Schuljahr. Die Beiträge wer-
den als volle Monatsbeiträge erhoben. Die Beitragspflicht 
wird durch Schließungszeiten der Einrichtung (z.B. Ferien) 
sowie durch die tatsächlichen An- und Abwesenheitszeiten 
des Kindes nicht berührt. 
 
(2) Die Beitragspflicht beginnt mit dem 01. des Monats, in 
dem das Kind in die Einrichtung aufgenommen wird und 
endet mit Ablauf des Kindergartenjahres, zu dessen Ende 
das Kind die Einrichtung verlässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 4 Beitragshöhe 

 
(1) Die Beitragspflichtigen haben entsprechend ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit monatlich öffentlich rechtli-
che Beträge zu den Jahresbetriebskosten der Einrichtung 
zu entrichten. 
Die Höhe der Elternbeiträge für Betreuungsangebote in ei-
ner Tageseinrichtung für Kinder richtet sich nach dem Alter 
des Kindes, und der Betreuungsform. 
Für Kinder, die in einer Einrichtung zum Beginn des Kin-
dergartenjahres aufgenommen werden und das 3. Lebens-
jahr bis zum 31.10. des Jahres vollenden, ist für die Bei-
tragserhebung lediglich die Betreuungsform ausschlagge-
bend. 
 
(2) Im Fall des § 2 Absatz 2 (Pflegeeltern) ist ein Elternbei-
trag zu zahlen, der sich nach der Elternbeitragsstaffel für 
die erste Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, nach Prü-
fung des Einkommens ergibt sich ein niedrigerer Beitrag.  
 

§ 5 Einkommensberechnung 
 
(1) Einkommen im Sinne dieser Vorschrift ist die Summe 
der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 
und 2 des Einkommenssteuergesetzes. Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten 
des Zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie 
Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur Deckung des 
Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für 
die Eltern und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt 
wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften und 
das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldge-
setz sind nicht hinzuzurechnen. Bezieht ein Elternteil Ein-
künfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund 
der Ausübung eines Mandats und steht ihm aufgrund des-
sen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche 
Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder ist 
er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversi-
chern, dann ist dem nach diesem Absatz ermittelten Ein-
kommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung des 
Mandats hinzuzurechnen. 
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach 
§ 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden 
Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Ein-
kommen abzuziehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 337 
 

 

 
(2) Maßgeblich für die Bemessung der Beitragshöhe ist 
immer das tatsächliche Einkommen eines Kalenderjahres 
im Jahr der Beitragspflicht. Im Rahmen der erstmaligen 
Ermittlung dieses Einkommens oder im Rahmen einer zu 
aktualisierenden Berechnung aufgrund von Veränderungen 
in den persönlichen und/oder wirtschaftlichen Verhältnissen 
sind die prognostizierten Einkünfte für das gesamte laufen-
de Jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszugehen ist, 
dass die Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer 
besteht. Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages erfolgt 
jeweils zu Beginn des Monats, der auf den Eintritt der tat-
sächlichen Veränderung folgt. Sollte aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen die Ermittlung des Einkommens des 
laufenden Kalenderjahres nicht möglich sein, ist zunächst 
auf das Einkommen eines Kalendervorjahres zurückzugrei-
fen. Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer 
erstmaligen rückwirkenden Beitragsfestsetzung wird das 
tatsächliche Jahreseinkommen im Jahr der Beitragspflicht 
zu Grunde gelegt. Ergibt sich hieraus eine andere Bei-
tragshöhe, ist diese ab dem 01.01. des maßgeblichen Ka-
lenderjahres festzusetzen. 
 

§ 6 Beitragsfestsetzung 
 
(1) Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt von der 
Stadt Lage durch Bescheid. 
 
(2) Bei einer vorläufigen Festsetzung des Elternbeitrages 
bzw. einer Festsetzung nach § 8 Abs. 3 erfolgt die endgül-
tige Festsetzung rückwirkend nach Vorlage der erforderli-
chen Einkommensunterlagen. Wird bei einer Überprüfung 
festgestellt, dass sich Änderungen der Einkommensver-
hältnisse ergeben haben, die zur Zugrundelegung einer 
anderen Einkommensgruppe führen, so ist der Beitrag ggf. 
auch rückwirkend neu festzusetzen. Die Verjährungsfrist 
für Elternbeiträge ergibt sich aus § 12 Abs. 1 Nr. 4b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) i.V.m. § 169 Abs. 2 Satz 1 und 
§ 170 Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung (AO). 
 

§ 7 Fälligkeit 
 
(1) Die mit Bescheid festgesetzten und monatlich zu zah-
lenden Elternbeiträge sind jeweils zum 15. eines jeden Mo-
nats fällig und an die Stadt Lage zu zahlen. 
 
(2) Geht der Bescheid den Beitragspflichtigen erst nach 
einem der Fälligkeitstermine zu, so ist die Beitragsschuld 
für den oder die vorangegangenen Fälligkeitstermine in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides zu entrichten. 
 

§ 8 Auskunfts- und Anzeigepflicht 
 
(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilt der Träger 
der Einrichtungen dem örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe unverzüglich die Namen, Anschriften, Geburtsda-
ten, die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie 
die entsprechenden Angaben der Eltern mit. 
Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die 
Eltern dem örtlichen Träger der Jugendhilfe schriftlich an-
zugeben, welche Einkommensgruppe gemäß den Anlagen 
ihrem Elternbeitrag zu Grunde zu legen ist. Zum Nachweis 
des maßgeblichen Einkommens müssen die Beitragspflich-
tigen der Behörde sämtliche für die Beitragsermittlung rele-
vanten und angeforderten Belege einreichen. 
 
 

 
(2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Be-
treuungszeitraumes verpflichtet, Veränderungen in den 
wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für die 
Bemessung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unver-
züglich mitzuteilen. Die Stadt Lage ist außerdem berech-
tigt, die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Beitragspflichtigen nach eigenem Ermessen zu prüfen. 
 
(3) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und 
Anzeigepflichten nicht oder nicht in ausreichendem Maße 
nach, so ist der höchste Elternbeitrag zu leisten. 
 

§ 9 Beitragsermäßigung 
 
(1) Kinder im letzten Kindergartenjahr (Jahr vor der Ein-
schulung) sind entsprechend der gesetzlichen Regelung 
beitragsfrei. Geschwisterkinder die gleichzeitig eine Tages-
einrichtung für Kinder besuchen, sind ebenfalls von der 
Zahlung des Beitrages befreit. Für diese Fälle wird die Ge-
schwisterregelung das Abs. 2 so lange ausgesetzt, wie das 
Land NRW die Ausgleichszahlungen für die Beitragsfreiheit 
für das letzte Kindergartenjahr sicherstellt. 
 
(2) Besuchen zwei oder mehr Kinder gleichzeitig eine Ta-
geseinrichtung für Kinder (Kita, OGS oder Tagespflege) auf 
dem Gebiet der Stadt Lage, so ist nur für ein Kind der El-
ternbeitrag zu zahlen. Das zweite und alle übrigen Kinder 
werden beitragsfrei belassen. Ergeben sich ohne die Bei-
tragsbefreiung nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beiträge, 
so ist der höchste Beitrag zu zahlen. 
 
(3) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge für den Kindergar-
tenplatz vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ganz erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und 
dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). 
 
(4) In der Beitragsstufe bis 20.000,00 Euro kann die Stadt 
Lage auf Antrag von der Erhebung des Elternbeitrages 
absehen, sofern alle Einkommensunterlagen bei der Auf-
nahme des Kindes in die Tageseinrichtung für Kinder lü-
ckenlos vorgelegt werden. 
 
(5) Die Antragsstellung entbindet nicht von der Beitrags-
zahlung. Der Beitrag ist so lange zu entrichten, bis von der 
Stadt Lage ein entsprechender Bescheid erteilt wurde, 
dass keine Elternbeiträge zu zahlen sind.  
 

§ 10 Beitreibung 
 
Die Beiträge können nach § 1 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.02.2003 (GV. NRW. S. 
156/SGV.NRW.2010) im Verwaltungszwangsverfahren 
beigetrieben werden. 
 

§ 11 Bußgeldvorschriften 
 
Ordnungswidrig handelt, wer die in § 5 bezeichneten An-
gaben vorsätzlich oder fahrlässig unrichtig oder unvollstän-
dig macht. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße von bis zu 1000 Euro geahndet werden. 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2013 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Elternbei-
trägen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der 
Stadt Lage der Stadt Lage wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 22. April 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Chr. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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208 Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Lage 

gem. § 3 des Gesetzes um Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler im Landes Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG) 

 
In die Denkmalliste der Stadt Lage – Listenteil A – ist fol-
gendes Objekt gem. § 3 des nordrhein-westfälischen 
Denkmalschutzgesetzes unter folgendem Datum eingetra-
gen worden: 
 
lfd. Nr.    Datum                 Gebäude 
_______________________________________________
_ 
 
79             25.04.2013 Eintragung des Pfarr- 

und Gemeindehauses, 
Lange Straße 70 

  32791 Lage 
 
 
Lage, den   25.04.2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
209 Teilaufhebung des Bebauungsplans G 204 

„Freibadstraße“ der Stadt Lage im Ortsteil 
Hörste 
hier: Durchführung der öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Räumlicher Geltungsbereich: s. Planausschnitt 
 
Durchführung der öffentlichen Auslegung  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) wird 
hiermit bekannt gemacht, dass die öffentliche Auslegung 
zur Teilaufhebung des Bebauungsplans G 204 „Frei-
badstraße“ der Stadt Lage im Ortsteil Hörste in der Zeit 
vom  
 

22. Mai 2013 bis einschließlich 25. Juni 2013 
 
im Fachteam Planen der Stadt Lage, Rathaus III, 
32791 Lage, Lange Straße 67, 2. Obergeschoss, Zimmer 
204, während der Dienststunden stattfindet. Zusätzlich 
kann der Bebauungsplanentwurf unter 
http://www2.lage.de/Bauen-und-Wirtschaft/Entwickeln-und-
Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung im Internet 
eingesehen werden.  
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
im Maßstab 1:5.000 mit einer schwarzen, unterbrochenen 
Linie eingegrenzt. Für die genaue Abgrenzung ist die 
Grenzeintragung in dem ausliegenden Plan verbindlich.  
 
 
 
 
 

 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar: 
- Umweltbericht 
- artenschutzrechtliche Prüfung  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu 
dem offen liegenden Entwurf der Teilaufhebung des Be-
bauungsplans G 204 „Freibadstraße“ der Stadt Lage 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der vorge-
nannten Auslegungsstelle abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit die den Antrag stellende Person Ein-
wendungen geltend macht, die sie im Rahmen dieser öf-
fentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Lage, 29. April 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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210 Richtlinien über die Förderung von Kindern in 

Kindertagespflege der Stadt Lage vom 22.April 
2013 

 
1. Grundsätze und Voraussetzungen für Kinderta-

gespflege 
 
Kindertagespflege wird nach Maßgabe der §§ 22, 23, 24 
und 43 SGB VIII bewilligt. 
 
Kindertagespflege ist überwiegend eine Betreuungsform für 
Kinder unter drei Jahren oder eine Ergänzung anderer Be-
treuungsformen. Kinder sollen vorrangig Kindertagesein-
richtungen und Betreuungsangebote an Schulen (z. B. of-
fene Ganztagsschule) besuchen, sofern dies möglich und 
ausreichend ist. 
 
Zur Gewährleistung des gesetzlichen Förderauftrags sind 
ein Mindestumfang und eine Mindestdauer der Kinderta-
gespflege erforderlich. In der Regel soll die Mindestdauer 
60 Stunden pro Monat bzw. drei Stunden pro Tag nicht un-
terschreiten. Ausnahmen sind im Einzelfall möglich, insbe-
sondere bei kombinierter Betreuung in einer Kindertages-
einrichtung,  Tagespflege und/ oder OGS. 
 
Die Tagespflegeperson bedarf der Anerkennung der Fach-
gruppe Jugend der Stadt Lage bzw. eines anderen örtli-
chen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.  
 
Zur weiteren inhaltlichen Ausgestaltung der Kindertages-
pflege kann die Fachgruppe Jugend auf überörtliche Emp-
fehlungen zurückgreifen, z. B. auf die Empfehlungen des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. 
 
Eine vorzeitige Beendigung der Tagespflege bedarf der 
Kündigung bis zum 15. eines Monats zum Monatsende 
durch den Personensorgeberechtigten bei der Fachgruppe 
Jugend. 
 
2. Voraussetzungen und Umfang der Zahlungen 
 
Die laufende Geldleistung umfasst die Erstattung ange-
messener Kosten, die der Tagespflegeperson für den 
Sachaufwand entstehen und einen angemessenen Betrag 
zur Anerkennung ihrer Förderleistung in pauschalierter 
Form (Tagespflegegeld). Zusätzlich erfolgt die Erstattung 
nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Un-
fallversicherung gemäß § 23 SGB VIII. Bei nicht gesetzli-
cher Rentenversicherungspflicht wird die hälftige Erstattung 
der Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssiche-
rung der Tagespflegeperson übernommen. Bei gesetzlicher 
Rentenversicherungspflicht sowie Krankenversicherungs-
pflicht erfolgt die Erstattung des halben Beitrages laut Be-
scheid des Rentenversicherungsträgers bzw. der Kranken-
kasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 Tagespflegegeld 
 
Für die Betreuung durch den anderen Elternteil oder durch 
Personen in Haushaltsgemeinschaft werden keine Kosten 
übernommen. 
 
Über die Gewährung an sonstige unterhaltspflichtige Per-
sonen entscheidet die Fachgruppe Jugend nach pflichtge-
mäßem Ermessen. 
 
Die Übernahme der Kosten kann frühestens ab dem Tag 
des Eingangs des schriftlichen Antrags erfolgen und mit 
Beginn der tatsächlichen Betreuung. Das Tagespflegegeld 
wird bei Krankheit, Urlaub oder sonstigen Abwesenheit für 
4 Wochen pro Betreuungsjahr weitergezahlt, wenn dies die 
Tagespflegeperson mit den Erziehungsberechtigten ver-
einbart bzw. abgesprochen hat und keine Ersatzpflegekraft 
gestellt werden muss. 
Betreuungsverträge können zwischen Tagespflegeperson 
und Eltern abgeschlossen werden. Diese Verträge dürfen 
nicht den geltenden Richtlinien der Stadt Lage widerspre-
chen. 
 
Die Höhe des Tagespflegegeldes wird gestaffelt nach den 
monatlichen Betreuungsstunden. 
 
Für die Betreuung eines Kindes wird ein durchschnittlicher 
Stundensatz in der jeweiligen Betreuungsstufe von 4,50 € 
gezahlt, bei der Betreuung von 2 Kindern für jedes Kind 
durchschnittlich 4,00 €, ab der Betreuung von 3 Kindern 
werden für jedes Kind durchschnittlich 3,50 € gezahlt. 
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Bei geringer Betreuung (bis zu 20 Stunden) erfolgt eine 
stundengenaue Abrechnung nach der jeweiligen Stufe. 
 
Bei Betreuung in den Nachtstunden (22.00 Uhr bis 6.00 
Uhr) wird eine Nachtpauschale von 25,- € pro Betreuungs-
nacht gezahlt. 
 
2.2 Kostenerstattung für Rentenversicherung, Unfall-

versicherung und Krankenversicherung 
 

Die Fachgruppe Jugend erstattet pro qualifizierter Tages-
pflegeperson die nachgewiesenen tatsächlichen Aufwen-
dungen für eine angemessene Unfallversicherung bzw. der 
gesetzlichen Unfallkasse. Die Beträge richten sich nach 
den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge in der jeweils aktuellen Fassung. Bei 
gesetzlicher Rentenversicherungspflicht und gesetzlicher 
Krankenversicherungspflicht erfolgt die Erstattung des hal-
ben Beitrages laut Bescheid des Rentenversicherungsträ-
gers bzw. laut Festsetzung der Krankenkasse auf Nach-
weis der getätigten Zahlungen.  
Voraussetzung für die Erstattungen ist, dass die Tages-
pflegeperson mindestens in drei Monaten im Kalenderjahr 
Kinder in Kindertagespflege betreut hat, für die die Fach-
gruppe Jugend Tagespflegegeld gezahlt hat. Die Über-
nahme dieser Kosten erfolgt nur für die tatsächliche Be-
treuungszeit. 
 
3. Heranziehung der Eltern gem. § 90 SGB VIII 
 
Die Heranziehung der Eltern für die Inanspruchnahme von 
Leistungen der Kindertagespflege erfolgt einkommensab-
hängig auf Basis der Kostenbeitragstabelle als öffentlich-
rechtlicher Kostenbeitrag. Grundlage für die Berechnung 
des Kostenbeitrages ist die Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet 
der Stadt Lage. 
 
Wenn die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen 
für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage 
geändert wird, werden die geänderten Regelungen für die 
Tagespflege analog angewandt. 
 
Für die Kostenbeiträge für Kindertagespflege wird die gülti-
ge Elternbeitragstabelle aus der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf 
dem Gebiet der Stadt Lage zugrunde gelegt, mit der Maß-
gabe, dass weitere 2 Stufen für die Betreuung von 50 bzw. 
55 Stunden/Woche eingeführt werden. Die Kostenbei-
tragstabelle ist dieser Richtlinie als Anlage 1 beigefügt. 
 
Bei kombinierter Betreuung in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege ist je nach Alter und Betreuungsumfang 
die Differenz der jeweiligen Stufen als monatlicher Kosten-
beitrag zu zahlen. 
 
Die Beitragspflicht beginnt mit dem Tag, an dem das Kind 
in die Tagespflegestelle aufgenommen wird und endet mit 
Ablauf des Tages, an dem das Kind die Tagespflegestelle 
verlässt. Der Kostenbeitrag ist bei Krankheit, Urlaub, sons-
tiger Abwesenheit für bis zu 4 Wochen pro Betreuungsjahr 
weiter zu zahlen. 
 
Die Höhe der Elternbeiträge wird auf die maximale Höhe 
der Aufwendungen begrenzt. 
 
 
 

 
Geschwisterkinder innerhalb der Tagesbetreuung (Tages-
einrichtung und/oder Kindertagespflege sowie OGS) sind 
vom Kostenbeitrag befreit, § 9 der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf 
dem Gebiet der Stadt Lage wird analog angewandt. 
 
In der Beitragsstufe bis 20.000,00 Euro kann die Stadt La-
ge auf Antrag von der Erhebung des Kostenbeitrages ab-
sehen, sofern alle Einkommensunterlagen bei Beginn des 
Tagespflegeverhältnisses lückenlos vorgelegt werden. 
 
4. Generalklausel 
 
Besonders gelagerte Betreuungsfälle werden von der 
Fachgruppe Jugend dem Bedarf entsprechend nach 
pflichtgemäßem Ermessen beurteilt und entschieden. 
 
5. Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinien treten am 01.08.2013 in Kraft und erset-
zen die bisherigen Richtlinien der Stadt Lage zur Förde-
rung von Kindern in Tagespflege. 
 
Lage, den 22. April 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Chr. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 345 
 

 

 
211 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans 

G 158 „Sülterheide“, Teilplan 1 a, im OT Hei-
den der Stadt Lage gem. § 13 BauGB 
hier: Satzungsbeschluss vom 14.02.2013 und 
Inkrafttreten 

 
Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 14. Feb-
ruar 2013 die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungs-
plans G 158 „Sülterheide“, Teilplan 1a, im OT Heiden ge-
mäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) 
in den jeweils gültigen Fassungen als Satzung beschlos-
sen.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 3. verein-
fachte Änderung des Bebauungsplans G 158 „Sülterheide“ 
im OT Heiden in Kraft. 
 
Lage und Umfang der 3. vereinfachte Änderung des Be-
bauungsplans G 158 „Sülterheide“, Teilplan 1a, im OT Hei-
den der Stadt Lage sind aus dem in dieser Bekanntma-
chung abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. Der räumli-
che Geltungsbereich ist darin mit einer schwarzen unter-
brochenen Linie eingegrenzt. Für die genaue Umgrenzung 
ist die Grenzeintragung in der zur 3. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplans G 158 „Sülterheide, Teilplan 1 a, der 
Stadt Lage gehörenden Planzeichnung verbindlich. 
 
Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans G 158 
„Sülterheide“, Teilplan 1 a der Stadt Lage einschließlich 
Begründung und wird vom Tage dieser Bekanntmachung 
an während der Dienststunden bei der Stadt Lage, Rathaus 
III, Lange Straße 67 (Fachteam Planen, Zimmer 204), 
32791 Lage, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt der 3. vereinfachte Änderung des Bebauungs-
plans G 158 „Sülterheide“, Teilplan 1 a, der Stadt Lage wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1.   Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und  

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Lage 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Das gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 

 
 

 
2.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von einge-
tretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 

 
3.   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsge-
mäßöffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte  Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 2 .Mai 2013 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
Gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
212 Bebauungsplan Nr. 61 26 11.03 “Gewerbeflä-

chenentwicklung Skandinavienweg“; hier:  
1. Beschluss über die Erweiterung des Gel-
tungsbereichs 
2. Beschluss über die Offenlage 

 
Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt 
Lemgo hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.04.2013 
beschlossen:  
a) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11.03 

„Gewerbeflächenentwicklung Skandinavienweg" wird 
um den Bereich des Regenrückhaltebeckens (Gemar-
kung Vossheide, Flur 10, Teile der Flurstücke 338 und 
340) erweitert.  

b) Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 11.03 "Gewer-
beflächenentwicklung Skandinavienweg" wird in der 
vorgestellten Form (siehe Anlage 2 zur Drucksache 
54/2013) öffentlich ausgelegt (§ 3 Abs. 2 BauGB) so-
wie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
TÖB eingeholt (§ 4 Abs. 2 BauGB). 

 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem.  
§ 3 Abs.  2 Baugesetzbuch in der zur Zeit geltenden Fas-
sung bekannt gemacht, dass der o.g. Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 11.03 “ Gewerbeflächenentwicklung 
Skandinavienweg“ für die Dauer eines Monats in der Zeit 
vom 
 
21. Mai 2013 bis 24. Juni 2013 
 
im Bauamt der Stadt Lemgo, Heustr. 36 - 38, Abteilung 
Stadtplanung, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 
203, montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. 
donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich ausliegt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 61 26 11.03 “Gewerbeflächenent-
wicklung Skandinavienweg“ erfasst ein Teilgebiet der Stadt 
Lemgo im Ortsteil Vossheide. Das Gebiet wird wie folgt be-
grenzt: 
- Im Norden durch die im Bebauungsplan angegebenen 

Grenzen des Planungsgebietes und die Voßheider 
Straße,  

- im Osten durch die angegebenen Grenzen des Pla-
nungsgebietes bzw. dem Flurstück 32 und 31 (Gemar-
kung Voßheide, Flur 10),  

- im Süden durch die angegebenen Grenzen des Plan-
gebietes bzw. den Flurstücken 336, 337 und in Teilen 
durch 338 und 340,  

- im Westen durch die Blomberger Straße (L712) und 
dem angrenzenden Flurstück 362 (Feuerwehr). 

Geteilt und durchquert wird das Gebiet durch den beste-
henden Skandinavienweg. 
 
Mit Rechtsgültigkeit des Bebauungsplanes Nr. 26 11.03 
„Gewerbeflächenentwicklung Skandinavienweg“ wird der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 27 11.01 „Kanter-
feld I“ auf den Flächen, die überlagert werden, verdrängt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Abgrenzungen sind die in den Planunter-
lagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 

 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar:  

- Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 
Nr. 2 Baugesetzbuch (Umweltbericht), die die Ar-
tenschutzprüfung (planungsrelevanter Arten) be-
inhaltet 

- Schalltechnisches Gutachten des Büros AKUS, 
Akkustik und Schalltechnik GmbH vom 
12.07.2012 

- Gutachten der Dipl.-Ing. Danjes GmbH zur Ent-
wässerung vom 10.03.2013 

 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und 
sich während der Auslegungsfrist zur Planung äußern. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf des Be-
bauungsplanes „Gewerbeflächenentwicklung Skandinavi-
enweg“ können schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, 
Der Bürgermeister, Stadtplanung, 32655 Lemgo, oder zur 
Niederschrift im Bereich Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, 
Zimmer 204, Lemgo, vorgebracht werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs.2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 61 26 11.03 “Gewerbeflächenent-
wicklung Skandinavienweg“ wird gemäß § 30 Baugesetz-
buch Mindestfestsetzungen über die Art und das Maß bau-
licher Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und 
die örtlichen Verkehrsflächen enthalten. 
 
Zusätzlich kann der Bebauungsplan Nr. 61 26 11.03 “Ge-
werbeflächenentwicklung Skandinavienweg“ unter 
http://www.o-sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php im Internet 
eingesehen werden. Auch dort kann online eine Stellung-
nahme abgegeben werden. 
 
Lemgo, den 29.04.2013 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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Stadt Lügde 
213 Änderung und Neufassung der Satzung des 

Abfallwirtschaftsverbandes Lippe vom 
30.11.2012 

 
Die Änderung und Neufassung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 25.03.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Lügde, den 02. Mai 2013 
 
Stadt Lügde 
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
214 Aufstellung einer Klarstellungs- und Ergän-

zungssatzung im Ortsteil Sabbenhausen der 
Stadt Lügde; Bereich: Bollweg 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
der Stadt Lügde hat in seiner Sitzung am 03. Dezember 
2012 die Aufstellung einer Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 u. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) im Ortsteil Sabbenhausen der Stadt Lügde im Be-
reich Bollweg beschlossen.  
 
Weiterhin hat der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen 
und Bauen beschlossen, die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 34 Abs. 6 BauGB in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 2 Nr.2 BauGB im Rahmen einer Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 u. 3 BauGB für den Bereich Bollweg 
im Ortsteil Sabbenhausen der Stadt Lügde einschl. der Be-
gründung liegt nach § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  
 

21. Mai 2013 bis 21. Juni 2013 
 
im Fachbereich Planen und Bauen (2. Obergeschoss, 
Zimmer 24) der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 Lügde 
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.   
 
Der Satzungsbereich ist aus dem dieser Bekanntmachung 
beigefügten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Stadt Lügde, Am Markt 1, 32676 Lügde schriftlich oder 
zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der  Beschlussfas-
sung über die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung  un-
berücksichtigt bleiben.  
 
 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Auslegung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
im Ortsteil Sabbenhausen der Stadt Lügde, Bereich Boll-
weg, nach § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Lügde, 03. Mai 2013 
 
Stadt Lügde  
Der Bürgermeister 
 
 
Reker 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
215 Änderung und Neufassung der Satzung des 

Abfallwirtschaftsverbandes 
 
Die Änderung und Neufassung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 25.03.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 23. April 2013 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
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Gemeinde Schlangen 
 
216 Änderung und Neufassung der Satzung des 

Abfallwirtschaftsverbandes vom 30.11.2012 
 
Die Änderung und Neufassung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 30.11.2012 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 25.03.2013 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem.  § 11 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Schlangen den, 23.04.2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 
 
 
217 Inkrafttreten der 7. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. S 1 der Gemeinde Schlangen – Ge-
biet zwischen Fichtenweg, bei beiseitiger Be-
bauung des Fichtenweges, südlicher Gemar-
kungsgrenze, Birkenweg, der Straße „Am 
Stellberge“ und der Schützenstraße – im Orts-
teil Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
20. September 2012 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat, gemäß §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 
(GV. NRW. S 271) i. V. m. § 2 (2) und (4) sowie § 10 des 
Baugesetzbuches in der Neufassung vom 23. September 
2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509) die 7. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde Schlan-
gen - Gebiet zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger Bebau-
ung des Fichtenweges, südlicher Gemarkungsgrenze, Bir-
kenweg, der Straße „Am Stellberge“ und der Schützenstra-
ße - im Ortsteil Schlangen, mit Text und Begründung als 
Satzung beschlossen. 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan wird eine zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB beigefügt. 
Das Schriftwerk zum Bebauungsplan wird zur Einsicht im 
Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2a, 33189 
Schlangen, während der Dienstzeiten bereitgehalten. Der 
vorstehende Satzungsbeschluss wird ortsüblich öffentlich 
bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt nach 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 7. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde Schlan-
gen - Gebiet zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger Bebau-
ung des Fichtenweges, südlicher Gemarkungsgrenze, Bir-
kenweg, der Straße „Am Stellberge“ und der Schützenstra-
ße - im Ortsteil Schlangen,  in Kraft. 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 10 Abs 3 des Baugesetzbuches tritt mit Vollzug 
dieser Bekanntmachung die 7. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. S 1 der Gemeinde Schlangen - Gebiet zwischen 
Fichtenweg, bei beidseitiger Bebauung des Fichtenweges, 
südlicher Gemarkungsgrenze, Birkenweg, der Straße „Am 
Stellberge“ und der Schützenstraße – im Ortsteil Schlan-
gen, in Kraft. 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan wird eine zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB beigefügt. 
Planwerk- und Schriftwerk zum Bebauungsplan werden zur 
Einsicht im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, während der Dienstzeiten zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 

Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 

der in § 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Bauge-
setzbuches verzeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften unbe-achtlich ist, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung ge-
genüber der Gemeinde Schlangen geltend gemacht 
worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Be-
kannt-machung gegenüber der Gemeinde Schlan-
gen schrift-lich geltend gemacht worden sind. 

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 

sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schä-digung von durch den Bebauungsplan eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsan-sprüche wird hingewiesen. 
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3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schrif-ten der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach 
Ablauf ei-nes Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-schluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-über 

der Gemeinde Schlangen vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 03. Mai 2013 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 10.05.2013 
 

7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. S 1 der Gemeinde 
Schlangen 

 

 

   Änderungsbereich 
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